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Verkehrsfähigkeitsbescheinigung  

Silizium Plus Kapseln 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Sie beabsichtigen das Inverkehrbringen eines Nahrungsergänzungsmittels „Silizium Plus“ 

Kapseln mit den Zutaten gemäß folgendem Etikett: 

 

Das Produkt erfüllt damit die Voraussetzungen eines Nahrungsergänzungsmittels gemäß § 1 

Abs. 1 Nr. 1 NemV. Es ist dazu bestimmt, die allgemeine Ernährung zu ergänzen und enthält 

ein Konzentrat mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung. Das Produkt wird 

in Form von Kapseln in den Verkehr gebracht.  
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Eine pharmakologische Wirkung eines Funktionsarzneimittels gemäß § 2 Abs. 1 AMG liegt 

nicht vor.  

 

Es gibt auch keine gesundheitlichen Bedenken gemäß Art. 14 der VO 178/2002/EG. 

 

Das Produkt enthält nur solche technologischen Zusatzstoffe, die gemäß der VO 

1333/2008/EG zugelassen sind.  

 

Die Kennzeichnung des Produktes entspricht den Vorgaben der NemV sowie der sonstigen 

einschlägigen lebensmittelrechtlichen Kennzeichnungsvorschriften.  

 

Bei zukünftiger Änderung der Rechtsgrundlagen oder der höchstrichterlichen Rechtspre-

chung kann es zu einer Neubewertung kommen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Thomas Büttner 

Rechtsanwalt 


